
K u r z p r o t o k o l l  
entsprechend § 41b (5) GemO 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen und Beschlüsse 
des Ausschusses für Technik und Umwelt am 05. Dezember 2017 

 

 
 
BM Richter teilt vor Eintritt in die Tagesordnung mit, dass TOP 2 der Tagesordnung nach 
den Baugesuchen aufgerufen wird. 
 
TOP 1 
Bekanntgaben 

 
Gemeindeeigene Liegenschaften - Instandhaltungsübersicht 2016 

 
BM Richter verweist auf die Drucksachen - Nr. 143/2017. 
 
 
TOP 2 
Bauantrag 
Zeppelinstraße 39, Flst. 1522/14 
- Errichtung Hangbefestigung mit Natursteinmauern 

 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach 
§ 36 Abs. 1 BauGB. 

 
3. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Unterer Siegenberg – 1. Abschnitt“ wird das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 Abs. 1 BauGB erteilt. 

 
4. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
4.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 
4.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
 

4.3 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 
müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 
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4.4 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 
Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 3 
Bauantrag 
Hauptstraße 14, Flst.175 
- Austausch der Werbeanlagen 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach § 36 Abs.1 
BauGB. 

 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflage 

 
3.1 Die Beleuchtung der Werbeanlagen ist in der Lichtfarbe warm- weiß 

auszuführen. 
 

erteilt.  
 
 
TOP 4 
Bauantrag 
Neuffenstraße 15, Flst. 1492/7 
- Anlegen eines Stellplatzes 

 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Für die notwendigen Befreiungen nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Siegenberg I – 1.Änderung“ wird das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 
3.2 Der Versiegelungsgrad der Stellplatzfläche ist durch die Verwendung von 

wasserdurchlässigen Belägen (Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) 
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so gering wie möglich zu halten. Der gesamte Aufbau muss 
wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 
3.3 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 

Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkungen, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 

 
3.4 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück i

 m Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem 
nach Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. Die anfallenden 
Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn. 

 
3.5 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
3.6 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 5 
Bauantrag 
Neuwiesenstraße, Flst. 1063/2, 1063/3 und 1063/5 
- Neubau von 3 Reihenhäuser und einem Einfamilienhaus mit Carports und 
Stellplätzen 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach § 36 Abs.1 
BauGB. 

 
3. Für die notwendigen Befreiungen nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen 

des Bebauungsplanes „Lehmgrubenteile-Neuwiesen, Änderung Neuwiesenstraße“ 
wird das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 
4. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
4.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 
4.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
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4.3 Die Zufahrtsflächen zu den Carports und Stellplätzen sind mit 
wasserdurchlässigen Belägen (Schotterrasen, Rasenpflaster, offenporiger 
Pflasterbelag etc.) auszuführen. Der gesamte Aufbau muss wasserdurchlässig 
ausgebildet sein. 

 
4.4 Der Versiegelungsgrad der Stellplatzflächen ist durch die Verwendung von 

wasserdurchlässigen Belägen (Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) 
so gering wie möglich zu halten. Der gesamte Aufbau muss 
wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 
4.5 Die Carports sind zum Bach hin (Ostseite) in offener Bauweise auszuführen. 

 
4.6 Die Dachflächen der Carports und der Häuser sind mit einer extensiven 

Dachbegrünung zu versehen. 
 

4.7 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 
Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkungen, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 

 
4.8 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück im 

Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach 
Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. Die anfallenden Kosten 
gehen zu Lasten des Bauherrn. 

 
4.9 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
4.10 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 6 
Bauantrag 
Friedrichstraße 9, Flst. 369/4 
- Errichtung eines überdachten Stellplatzes 

 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach  
§ 36 Abs.1 BauGB. 

 
3. Für die notwendigen Befreiungen nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen 

des Bebauungsplanes „Ayösch – 1. Änderung“ wird das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 
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4. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
4.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 
4.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
 

4.3 Der Versiegelungsgrad der Stellplatzfläche ist durch die Verwendung von 
wasserdurchlässigen Belägen (Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) 
so gering wie möglich zu halten. Der gesamte Aufbau muss 
wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 
4.4 Mit der Stellplatzfläche und dem Carport ist zum Gehweg ein 

Sicherheitsabstand von 0,50 Meter einzuhalten 
 

4.5 Der Carport ist in offener Bauweise auszuführen. 
 

4.6 Die Dachfläche des Carports ist mit einer extensiven Dachbegrünung zu 
versehen. 

 
4.7 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 

Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkung, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 

 
4.8 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück im 

Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach 
Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. Die anfallenden Kosten 
gehen zu Lasten des Bauherrn. 

 
4.9 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
4.10 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 7 
Bauantrag 
Neuffenstraße 47, Flst. 1461/13 
- Errichtung einer Einzelgarage 
 

Beschluss: 
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1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 

 
2. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Siegenberg III Erweiterung Teil II“ wird das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 
3.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
 

3.3 Die Zufahrtsfläche zur Garage ist mit einem wasserdurchlässigen Belag 
(Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) zu versehen. Der gesamte 
Aufbau muss wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 
3.4 Die Dachfläche der Garage ist mit einer extensiven Dachbegrünung zu 

versehen. 
 

3.5 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 
Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkung, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 

 
3.6 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück im 

Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach 
Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. Die anfallenden Kosten 
gehen zu Lasten des Bauherrn. 

 
3.7 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
3.8 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 8 
Bauantrag 
Albstraße 5, Flst.1493/7 
- Anbau einer Terrasse 
- Erstellung von Stellplätzen 
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Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach § 36 Abs.1 
BauGB. 

 
3. Für die notwendigen Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen 

des Bebauungsplanes „Siegenberg I – 1. Änderung“ wird das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 
4. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
4.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 
4.2 Der Versiegelungsgrad der Stellplatzfläche ist durch die Verwendung von 

wasserdurchlässigen Belägen (Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) 
so gering wie möglich zu halten. Der gesamte Aufbau muss 
wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 
4.3 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 

Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkungen, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 

 
4.4 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück i

 m Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem 
nach Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. Die anfallenden 
Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn. 

 
4.5 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
4.6 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 9 
Bauantrag 
Neuffenstr.21, Flst. 1499 
- Errichtung von zwei Stellplätzen 
 

Beschluss: 
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1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Für die notwendigen Befreiungen nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Siegenberg I – 1. Änderung“ wird das Einvernehmen der 
Gemeinde für die Errichtung von zwei Stellplatzflächen nach § 36 Abs.1 BauGB 
erteilt. 

 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 
3.2 Der Versiegelungsgrad der Stellplatzfläche ist durch die Verwendung von 

wasserdurchlässigen Belägen (Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) 
so gering wie möglich zu halten. Der gesamte Aufbau muss 
wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 
3.3 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 

Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkungen, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 

 
3.4 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück im 

Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach 
Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. Die anfallenden Kosten 
gehen zu Lasten des Bauherrn. 

 
3.5 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
3.6 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 10 
Bauantrag 
Leintelstraße 1, Flst. 2297 und 2296 
- Errichtung einer Schallschutzwand 
- Errichtung einer Sichtschutzwand 
- Stellfläche für Behälter 
- Errichtung von Stützmauern 

 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
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2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach § 36 Abs. 

1 BauGB. 
 

3. Für die notwendigen Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Leinteläcker – 1. Änderung und Erweiterung“ wird das 
Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs. 1 BauGB erteilt. 

 
4. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
4.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 
4.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
 

4.3 Container dürfen nur auf der im Lageplan vom 20.11.2017 dargestellten 
Stellfläche für Behälter gestellt werden. 

 
4.4 Im Bereich der Stellfläche für Behälter dürfen nur abgedeckte Container 

aufgestellt werden. 
 

4.5 Die Sichtschutzwand ist dauerhaft zu begrünen. 
 

4.6 Ein Pflanzplan ist vorzulegen. 
 

4.7 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 
müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
4.8 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
TOP 11 
Analyse der Wasserversorgungsanlagen in Reichenbach 
 
-Vorstellung der Vorentwurfsplanung - Hochbehälter Niederzone Baltmannsweiler 

 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung wird Kenntnis genommen 
 

2. Für eine weiterhin sichere und nachhaltige Wasserversorgung in der Niederzone 
Baltmannsweiler soll die Neubaumaßnahme weiter verfolgt werden.  
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TOP 12 
Mitteilungen und Sonstiges 
 
Mittlerer Siegenberg 

 
Aus dem Gremium kommt die Forderung, im Kreuzungsbereich der Siegenberg- 
/Stuifenstraße schnellst möglichst die Beschilderung für den "Verkehrsberuhigten Bereich"  
aufzustellen.  
 
BM Richter teilt mit, dass der Auftrag für die Schilder bereits erteilt wurde. 
 
 
Asternweg 

 
Aus dem Gremium kommt die Nachfrage, warum die Gemeinde sich nicht an der Sanierung 
im Asternweg beteiligt hat . In diesem Bereich wird die Gasleitung erneuert. 
 
BM Richter teilt mit, dass die Gemeinde sich nur dort an Sanierungsmaßnahmen beteiligt wo 
Bedarf besteht. Da der Asternweg in keinem schlechten Zustand ist, besteht dort keine 
Notwendigkeit. 
 
 
LIDL / Rossmann 
 
Aus dem Gremium kommt die Feststellung, dass es bei dem Neubauvorhaben der Firma 
LIDL nicht vorangeht. 
 
BM Richter berichtet, dass er heute wegen der ausstehenden Baugenehmigung bei der 
Genehmigungsbehörde nachgefragt hat. 
 
 
Bahnhofsgebäude 

 
Aus dem Gremium kommt die Nachfrage, ob das Bahnhofsgebäude im Erdgeschoss 
renoviert wird. 
 
BM Richter teilt mit, dass das Bahnhofsgebäude nicht der Gemeinde gehört.  
 
 
 
 
 


